
 

Denkmalschutzpreis 2024 des Landkreises Greiz 
 

Der Landkreis Greiz zeichnet in diesem Jahr wieder beispielhafte Leistungen zur Erhaltung 

des baulichen und archäologischen Erbes aus. 

Der Preis wird vom Denkmalbeirat des Landkreises Greiz vergeben. 

 

Allgemeine Richtlinien für die Preisverleihung  
 
Der Landkreis Greiz verleiht einen Denkmalschutzpreis für beispielhafte Leistungen in der 
Denkmalpflege in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Greiz. Dabei handelt es 
sich sowohl um Geldpreise als auch um ideelle Preise. 
 
Mit Auslobung und Verleihung des Denkmalschutzpreises soll die breite Öffentlichkeit auf 
das Anliegen und die kulturelle Notwendigkeit der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes 
aufmerksam gemacht werden, die Originalsubstanz unwiederbringlicher Kulturdenkmale 
(einschließlich archäologischer Kulturdenkmale) als Zeugnisse einer abgeschlossenen 
Kulturepoche so zu erhalten, dass sie in einem bestmöglichen Erhaltungszustand an die 
nächstfolgende Generation weitergegeben werden können. 
Private Denkmaleigentümer sollen auf die Qualität und Leistungsfähigkeit handwerklicher 
Betriebe in der Denkmalpflege hingewiesen und in die Lage versetzt werden, diese Qualität 
einzufordern. 
Handwerker sollen auf das vielfältige und in jeder Weise lohnende Aufgabengebiet der 
Denkmalpflege aufmerksam gemacht und motiviert werden, sich an den eigens dafür 
eingerichteten handwerklichen Fortbildungszentren für denkmalpflegerische Aufgaben zu 
qualifizieren. 
 
1. Preis 
 
1.1. Geldpreise werden als finanzielle Anerkennung zur Förderung von vorbildlichen 

Leistungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen an Bauherren verliehen. 
Voraussetzung ist, dass an einem denkmalwürdigen Objekt in den vergangenen fünf 
Jahren beispielhafte Restaurierung, Sanierungs- oder Sicherungsarbeiten realisiert 
wurden. 
 Nicht vergeben werden kann der Preis an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, insbesondere Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von 
Gebietskörperschaften oder deren Verbände. 

 
1.2.  Ideelle Preise - Urkunden, im Regelfall von dem Landrat des Landkreises Greiz 

unterzeichnet - können an Architekten und Restauratoren, Handwerksbetriebe und an 
Personen des öffentlichen Rechts für hervorragende Leistungen in der 
Denkmalpflege verliehen werden. 

 
2.  Vorschlagsberechtigt sind Eigentümer, Bauherren, Architekten, Handwerksbetriebe, 

Vereine, die Gemeinden, die Untere Denkmalschutzbehörde und der Denkmalbeirat 
des Landkreises Greiz. 

 
3.  Vorschläge und Bewerbungen sind an die Untere Denkmalschutzbehörde des 

Landratsamtes Greiz zu richten. 
 
4.  Ausstattung des Denkmalpflegepreises 
 
4.1.  Im Landkreis Greiz werden jeweils erste, zweite und dritte Geldpreise sowie ideelle 

Preise verliehen. 
 



4.2.  Geldpreise werden in Höhe von insgesamt mindestens 1.500,00 € für den Landkreis 
ausgestattet. Die Verleihung wird im Regelfall durch drei Geldpreise vorgenommen. 
Die Preisausstattung obliegt der Jury. 

 
5.  Jury 
 
5.1.  Die Preisträger werden von der Jury ermittelt. Die Jury setzt sich zusammen aus 4 

Vertretern des Denkmalbeirates und 1 Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde.  
 
5.2.  Die Jury trifft anhand der vorliegenden Anträge eine Vorauswahl und bereist die 

ausgewählten Objekte. Die Preiswürdigkeit der ausgewählten Objekte stimmt die Jury 
mit einfacher Mehrheit ab.  

 
6.  Die Preisverleihung wird durch den Landrat des Landkreises Greiz und den 

Vorsitzenden des Denkmalbeirates vorgenommen, wobei der 
Öffentlichkeitsbeteiligung größter Wert beigemessen wird.  

 Die Preisträger werden einzeln der Presse vorgestellt. 
 
7.  Organisation und Vorbereitung des Denkmalschutzpreises werden von dem 

Landratsamt Greiz und dem Denkmalbeirat gemeinsam durchgeführt. Die 
Geschäftsführung obliegt der Unteren Denkmalschutzbehörde, die finanzielle 
Ausstattung übernimmt der Landkreis Greiz. 

 
 
Greiz, 2001-06-01 
 
Martina Schweinsburg 
Landrätin 
 

 

Unterlagen 

 

Das Anmeldeformular zur Bewerbung für den Denkmalschutzpreis 2024 steht auf der 

Homepage des Landkreises Greiz unter https://www.landkreis-greiz.de/ zum Download 

bereit oder kann bei der Unteren Denkmalschutzbehörde angefordert werden. 

 

Landratsamt Greiz 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Dr.-Rathenau-Platz 11 (Sitz: Carolinenstr. 58) 

07973 Greiz 

Tel.: 03661/4497- 463 oder -460 

E-Mail: daniela.krauss@landkreis-greiz.de, joerg.metzner@landkreis-greiz.de 
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